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Regierungsratsbeschluss vom 16. August 2016 
 
 
 

Interpellation Nr. 76 Eric Weber betreffend „Basler Grossratswah-
len vom 23. Oktober 2016“ 
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Juni 2016) 
 

„Eric Weber ist laut den Medien der beste Wahlkämpfer in Basel. Eric Weber sagt: Nach der Wahl, 
ist vor der Wahl. Eric Weber will Alterspräsident in Basel werden. Eric Weber will am 23. Oktober 
2016 erneut als Wahlsieger dastehen. 

Mit der kommenden Grossratswahl stellen sich aber viele Fragen: 

1. Wieviele Wahlhelfer werden im Wahlzentrum mithelfen? 
2. Werden von diesen Wahlhelfern, die auch Linke sind, Führungszeugnisse und Strafregister-

Auszüge verlangt?  
3. Wenn von diesen Wahlhelfern keine Führungszeugnisse und Strafregister-Auszüge verlangt 

werden, so stimmt es also, dass im Wahlzentrum auch Schwerkriminelle arbeiten? 
4. Wieviel Geld bekommen die Wahlhelfer? 
5. Wann fangen die Wahlhelfer mit dem Auszählen an? 
6. 1984 zur Grossratswahl hiess es, Rudolf Weber (mein Vater) sei gewählt. Einen halben Tag spä-

ter hiess es, er sei nicht gewählt, es würden drei Stimmen fehlen. Wie wird verhindert, dass Lin-
ke im Wahlbüro nicht der VA Stimmen wegnehmen? Diese Frage ist begründet, da kein Rechter 
im Basler Wahlbüro arbeitet. 

Eric Weber“ 

 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

 
Der Regierungsrat verweist auf die bereits erfolgte Antwort zur schriftlichen Anfrage 13.5157.01 
sowie auf die Antworten zu ähnlichen Fragen. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


